
 
 

 

 

AMTSBLATT 

 

 

Nummer 30/2021 vom 15.04.2021 

 

 

 

Ö f f e n t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g  

 

 
 

Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis erlässt gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 28a Absätze 1, 2, 3 und 6 

des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 4a des Gesetzes 

vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136) geändert worden ist in Verbindung mit § 2 der Landesverordnung 

zur Durchführung des Infektionsschutzgesetzes (IfSGDV) vom 10.03.2010 (GVBl. 2010, 55), zuletzt geändert 

durch § 7 des Gesetzes vom 15.10.2012 (GVBl Seite 341) i.V.m. § 23 der Achtzehnten Corona-

Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (18. CoBeLVO) vom 20. März 2021, in der aktuell gültigen Fassung, 

folgende 

 

 

Allgemeinverfügung vom 15.04.2021 zur Änderung und Ergänzung 

der Regelungen der 18. CoBeLVO 

 

 

1. Die Gültigkeit der Maßnahmen gemäß der „Allgemeinverfügung des Rhein-Pfalz-Kreises vom 

08.04.2021 zur Änderung und Ergänzung der Regelungen der 18. CoBeLVO“ (Amtsblatt Nr. 

029/2021 vom 08.04.2021) wird bis zum Ablauf des 26.04.2021 verlängert. 

 

2. Es gilt die Begründung der Allgemeinverfügung vom 08.04.2021 fort, da die Neuinfektionswerte im 

Kreisgebiet nach wie vor den Inzidenzwert von 100 überschreiten. 

 

  



KREISVERWALTUNG RHEIN-PFALZ-KREIS Seite 2 zum Amtsblatt vom 

16.04.2021 

 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntgabe schriftlich, zur 

Niederschrift oder in elektronischer Form Widerspruch bei der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, 

Europaplatz 5, 67063 Ludwigshafen a.Rh. eingelegt werden. Die Schriftform kann durch die elektronische 

Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen 

Signatur zu versehen. Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische 

Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internetauftritt des Rhein-Pfalz-Kreises unter http://www.kv-

rpk.de/kontakt/elektronische_kommunikation 

aufgeführt sind. 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Widerspruch gegen diese Allgemeinverfügung gemäß § 16 Abs. 8 IfSG 

keine aufschiebende Wirkung hat. 

Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht in 67433 Neustadt an der Weinstraße, Robert-Stolz-Straße 20, gemäß 

§ 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 21.01.1960 (BGBl. I S. 17) die aufschiebende 

Wirkung ganz oder teilweise anordnen.  

 

Gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 

vorgenannten Maßnahmen keine aufschiebende Wirkung. 

 

Ludwigshafen, 15. April 2021 

gez. 

 

 

Clemens Körner 

Landrat  
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